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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum im Gegenstand bezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesre-

gierung folgende Stellungnahme bekannt: 

 

Zu § 1: 

Die in den Erläuterungen dargebotenen Gründe für die im Abs 5 geplante (gänzliche) 

Ausnahme des Raftings vom Anwendungsbereich des Schifffahrtsgesetzes –  Sportaus-

übung, Inländerdiskriminierung –  sind nicht überzeugend. Es ist sowohl sachlich ge-

rechtfertigt wie auch EU-rechtlich unbedenklich, das gewerbsmäßige Rafting (Erbrin-

gung der Dienstleistung Personenbeförderung bei Befahren von Flüssen mit hoher Strö-

mungsgeschwindigkeit [Wildwasser] mit aufblasbaren Ruderfahrzeugen) aus Sicher-

heitsgründen an das Erfordernis einer Bewilligung zu binden. (Vgl dazu den Bewilli-

gungsvorbehalt der Tätigkeit als Canyoningführer nach § 3 Abs 1 des Salzburger Berg-

sportführergesetzes, LGBl Nr 24/2011). Außerdem ist auch das gewerbsmäßige Rafting 

durch schifffahrtspolizeiliche Verordnungen zur Wahrung der Interessen der Fischerei, 

des Naturschutzes und des Fremdenverkehrs geregelt, sodass ein diesbezüglicher Inte-

ressensausgleich gewährleistet ist. Bei Herausnahme des Rafting aus dem Anwendungs-

bereich des Schiffahrtsgesetzes würden sie insoweit ihre gesetzliche Grundlage verlieren. 

Auf Länderebene müssten entsprechende Ersatzregelungen überlegt und getroffen wer-
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den, was zu keiner Deregulierung, sondern lediglich zu einer Verlagerung in einen ande-

ren Vollzugsbereich führen würde. Das geplante Vorhaben wird daher abgelehnt.  

 

Diese Stellungnahme wird der Verbindungsstelle der Bundesländer, den anderen Ämtern 

der Landesregierungen, dem Präsidium des Nationalrates und dem Präsidium des Bun-

desrates ue zur Verfügung gestellt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung 
Dr. Heinrich Christian Marckhgott 
Landesamtsdirektor 
Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 
 
 
Ergeht an: 

 

1. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Radetzkystraße  2, 

1030 Wien, E-Mail 

2. Amt der Burgenländischen Landesregierung, E-Mail: CC 

3. Amt der Kärntner Landesregierung, E-Mail: CC 

4. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

5. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

6. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, E-Mail: CC 

7. Amt der Tiroler Landesregierung, E-Mail: CC 

8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, E-Mail: CC 

9. Amt der Wiener Landesregierung , Magistratsdirektion der Stadt Wien, Geschäfts-

bereich Recht - Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelgenheiten, E-Mail: CC 

10. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenken-

straße 4, 1010 Wien, E-Mail: CC 

11. Präsidium des Nationalrates, E-Mail: CC 

12. Präsidium des Bundesrates, E-Mail: CC 

13. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, E-Mail: CC 

14. Institut für Föderalismus, E-Mail: CC 

15. Abteilung 6 Landesbaudirektion, Michael-Pacher-Straße 36, Postfach 527, 5020 Salz-

burg zu do Zl 20625-VU70/2/135-2013, Intern 
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